
1595. Quartierplan . ..._t\m 12. Jl1li 1960 ersuchte der Ge­
meinderat Lindau um <)·enehmig·ltng seines Beschl11sses von1 
25. Mai 1960 betreffend Festsetz11ng des Quartierplanes Fo­
ren. Dieser Beschl11ss wt1rde an1 10. Juni 1960 im kantonalen
Amtsblatt veröffentlich·t u11d den betroffenen Grundeigen­
tümern schriftlich mitgeteilt. Gemäss Zeugnis des Bezirks­
rates Pfäffikon vom 1. Juli 1960 sind gegen die Q11artierplan-

. 

festsetzung keine Rekt1rse eing�eg·a11gen.
Die Vorlage erstreckt sich ma.teriell nur auf die Bat1-

und Niveaulinien der Erschliess11ngsstrassen, nämlich der 
Fortsetzung der Haldenst.rasse und des Fischeracherweges 
sowie der projel{tierten Strasse C t1nd des Forenweges. Die 
Abstände von 18 m entsprechen den ,rom Regierungsrat a·m 
30. Januar 1958 an den Z11fahrten genehmigten Baulinien und
genügen der Bede11tung· der Q11artierstrassen. Die Baulinien
weisen bei den Einmündung·en der Strassen, soweit dies die
Verkehrsverhältnisse erfordern, Abschräg11ngen •auf ..
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